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Fachprüfungsordnung für das Fach Deutsch als Fremdsprache an 
Schulen im Interdisziplinären Masterstudiengang der Katholischen 

Universität Eichstätt-Ingolstadt 

(FPO DaF) 

Vom 27. April 2018 

 

Aufgrund des Art. 5 § 3 Satz 1 des Konkordats zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Bay-
ern vom 29. März 1924 (BayRS 2220-1-K) erlässt die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) 
folgende Prüfungsordnung: 
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I. GELTUNGSBEREICH UND MODULPRÜFUNGEN 

§ 1  
Geltungsbereich 

Die FPO gilt für das Studium des Fachs Deutsch als Fremdsprache (DaF) im Interdisziplinären 
Masterstudiengang. 

§ 2  
Modulprüfungen 

(1) Die nachfolgenden Regelungen ergänzen die in der Allgemeinen Prüfungsordnung der Katho-
lischen Universität Eichstätt-Ingolstadt vom 26. November 2014 in der jeweils gültigen Fas-
sung geregelten Prüfungsformen; Abweichungen in dieser FPO gehen den allgemeinen Rege-
lungen vor. 

(2) Die Dauer einer Klausur beträgt 90 bis 120 Minuten.  

(3) Der Umfang einer Hausarbeit beträgt 8.400 bis 12.000 Wörter; die Bearbeitungszeit 4 Wo-
chen. 

(4) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt 20 bis 30 Minuten.  

(5) Der Umfang eines Portfolios beträgt 4.800 bis 6.000 Wörter nach vorgegebener Gliederung. 

(6) Ein mündlicher Vortrag (Einzel-, Gruppenreferat, mit oder ohne Thesenpapier, konnotierter 
Bibliographie, Materialanhang; in medialer Präsentationsform oder als nicht mediengestützter 
Vortrag, usw.) beinhaltet eine eigenständige Auseinandersetzung mit einem mit der Dozentin 
oder dem Dozenten vereinbarten Thema, eine sach-, adressaten-, mediengerechte Präsenta-
tion sowie eine adäquate sprachliche Bewältigung im Vortrag und in der Diskussion mit einer 
Dauer von 30 - 45 min. 

(7) 1Der Umfang eines wissenschaftlichen Exposés beträgt 4.800-6.000 Wörter. 2Das Exposé gilt 

als wissenschaftlicher Projektplan. 3Mit ihm wird eine wissenschaftliche Arbeit geplant, indem 
eine eigene Fragestellung und die damit verbundenen methodischen und theoretischen Her-
angehensweisen entwickelt werden. 4Das Exposé soll darstellen, was, wie und warum unter-
sucht werden soll.  

(8) 1Projektarbeit ist das selbstständige Bearbeiten einer Aufgabe oder eines Problems durch ei-
ne Gruppe. 2Das Projekt reicht von der Planung über die Durchführung bis zur Realisierung 
und Präsentation des Ergebnisses in schriftlicher Form. 3Der Umfang einer Projektarbeit be-
trägt 4.800-6000 Wörter. 

(9) 1Vorlage schriftlicher wissenschaftlicher Teilaufgaben/Exposé: Das Verfassen eines Exposés 
ist ein Zwischenschritt in einem Schreibprojekt und stellt einen Plan für die weiteren Arbeits-
schritte dar. 2Deshalb werden in einem Exposé die Ergebnisse der Planungsphase zusam-
mengefasst und ein Überblick über den Inhalt der Arbeit gegeben. 
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II. DAF IM INTERDISZIPLINÄREN MASTERSTUDIENGANG DER KU 

 

§ 3  
Allgemeine Regelung 

 

Das Fach DaF kann im Interdisziplinären Masterstudiengang der KU im Profil Flexibler Master-
studiengang im Umfang von bis zu 40 ECTS-Punkten studiert werden. 
 
 

§ 4  
Pflicht- und Wahlpflichtmodule  

(1) Folgende Pflichtmodule sind im Umfang von 10 ECTS-Punkten erfolgreich zu absolvieren:  

1. Vertiefung Deutsche Sprache und Kultur: 5 ECTS-Punkte, Modulprüfung: Klausur oder 
Hausarbeit, 

2. Vertiefung  Zweitsprachenerwerbs-/Mehrsprachigkeitsforschung:  5 ECTS-Punkte, Mo- 
dulprüfung: Klausur oder Hausarbeit. 

(2) Folgende Wahlpflichtmodule können gewählt werden: 

1. Vertiefung Deutsche Literatur für fremde Leser/innen: 5 ECTS-Punkte, Modulprüfung: 
mündliche Prüfung oder Hausarbeit, 

2. Vertiefung Kommunikation und Kultur: 5 ECTS-Punkte, Modulprüfung: Klausur oder 
Hausarbeit, 

3. Sprache und Sprachgebrauch: 5 ECTS-Punkte, Modulprüfung:  Klausur, mündliche Prü-
fung oder Hausarbeit, 

4. Sprachen in Kontakt: 5 ECTS-Punkte, Modulprüfung: Klausur, mündliche Prüfung  oder 
Hausarbeit, 

5. Kultur und (Kon)Text: 5 ECTS-Punkte, Modulprüfung: Klausur, mündliche Prüfung oder 
Hausarbeit, 

6. Fachkommunikation: Linguistische Perspektiven: 5 ECTS-Punkte, Modulprüfung: schriftli-
che Hausarbeit, 

7. Fachkommunikation: Fachsprachliche Anwendung: 5 ECTS-Punkte, Modulprüfung: 
schriftliche Hausarbeit oder Portfolio, 

8. Medienkompetenz und autonomes Lernen: 10 ECTS-Punkte, Modulprüfung: Projektar-
beit, 

9. Außerschulisches Praktikum: 10 ECTS-Punkte, Modulprüfung: Portfolio oder Projektar-
beit, 

10. Mastermodul Wissenschaftliche Präsentation/Forschung: 5  ECTS-Punkte, Modulprüfung: 
Vorlage schriftlicher wissenschaftlicher Teilaufgaben/Exposé oder mündlicher Vortrag.  
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III. SCHLUSSBESTIMMUNG 

§ 5  
Inkrafttreten, Übergangsregelung 

 
(1) 1Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2016 in Kraft. 2Sie gilt für alle Studie-

renden, die ihr Studium zum 1. Oktober 2016 aufgenommen haben. 
 
(2) Studierende, die ihr Studium vor dem 1. Oktober 2016 aufgenommen haben, können 

auf Antrag in den Geltungsbereich dieser Ordnung wechseln. 
 

(3) Ab 1. Oktober 2020 gilt diese Ordnung für alle Studierenden. 
 
 
 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt 
vom 31. Mai 2017 sowie der Genehmigung der Präsidentin vom 26. April 2018 und dem Einverneh-
men des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst  vom  23. 
Februar 2018; Az.: X.3-5e69t(l)-10b/84356/17. 

Eichstätt/Ingolstadt, den 27. April 2018 

 

 

Prof. Dr. Gabriele Gien 
Präsidentin 

 

Diese Ordnung wurde am 27. April 2018 in der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt niederge-
legt. Die Niederlegung wurde am gleichen Tag in der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt 
bekannt gemacht. Tag der Bekanntmachung ist daher der 27. April 2018. 

 


